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Profi-Wissen für
rechtssichere
Unterschriften
Du unterschreibst im Auftrag, ohne zu wissen, was du da eigentlich machst?
Willkommen im Club der halblegalen Schreibtischtäter. Wer im Geschäftsleben
mit der Abkürzung „ppa.“ oder „i.A.“ hantiert, jongliert nicht nur mit
Buchstaben, sondern auch mit rechtlichen Folgen. In diesem Artikel zerlegen
wir die Mythen, klären, wer was wann darf – und wie du mit der richtigen
Signatur nicht nur Eindruck, sondern auch rechtliche Sicherheit hinterlässt.

Was „per procura“ wirklich bedeutet – und warum es mehr ist als nur ein
Kürzel
Die Unterschiede zwischen „ppa.“, „i.A.“ und „i.V.“ – und wann du
welchen Kürzel verwenden darfst
Wie du rechtssicher im Auftrag, in Vertretung oder mit Prokura
unterschreibst
Welche rechtlichen Konsequenzen fehlerhafte Unterschriften haben können
Wie du eine Prokura korrekt erteilst – und wie du sie wieder entziehst
Was ins Handelsregister gehört – und was nicht
Warum viele Unternehmen ihre Unterschriftenregelung fahrlässig behandeln
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für rechtssichere Signaturen im
Unternehmen

Was bedeutet „per procura“ –
und warum du es nicht auf die
leichte Schulter nehmen
solltest
Die Abkürzung „ppa.“ steht für „per procura autoritate“, also „mit Vollmacht“
– und zwar nicht irgendeiner, sondern der Prokura. Die Prokura ist die
Königsklasse der geschäftlichen Vertretungsvollmachten. Sie erlaubt es,
nahezu alle gewöhnlichen und außergewöhnlichen Geschäfte eines
Handelsunternehmens rechtsverbindlich abzuschließen. Wer „ppa.“
unterschreibt, spricht nicht nur für sich – sondern für das ganze
Unternehmen. Klingt mächtig? Ist es auch. Und gefährlich, wenn man es falsch
macht.

Die Prokura ist gesetzlich im Handelsgesetzbuch (HGB) geregelt, genauer
gesagt in den §§ 48 ff. HGB. Dort steht auch klar: Die Prokura muss



ausdrücklich erteilt werden und ist im Handelsregister einzutragen. Ohne
Eintragung keine Wirksamkeit – Punkt. Das bedeutet: Wer „ppa.“ unter ein
Dokument setzt, ohne dass die Prokura offiziell eingetragen wurde, macht sich
möglicherweise haftbar. Und das kann teuer werden.

Im Gegensatz zu anderen Vertretungsvollmachten ist die Prokura umfassend. Sie
erlaubt es, Verträge zu schließen, Mitarbeiter einzustellen, Kredite
aufzunehmen oder Immobilien zu kaufen – mit wenigen Ausnahmen. Was ein
Prokurist nicht darf: das Unternehmen verkaufen, Jahresabschlüsse
unterzeichnen oder Insolvenzanträge stellen. Dafür bräuchte es die
Geschäftsführung oder eine Spezialvollmacht.

Die Verwendung des Kürzels „ppa.“ ist also kein stilistischer Gag, sondern
ein rechtlich relevantes Statement. Und genau deshalb ist es so wichtig, zu
verstehen, was dahintersteckt – und wann du es besser bleiben lässt.

Unterschiede zwischen ppa.,
i.V. und i.A. – das kleine 1×1
der Signaturkürzel
In deutschen Unternehmen herrscht oft ein wildes Durcheinander bei der
Verwendung von Unterschriftskürzeln. Wer darf eigentlich „ppa.“ schreiben,
wann ist „i.V.“ angemessen, und was bedeutet „i.A.“ wirklich? Zeit, die
Bürokratie-Bullshit-Bingo-Karten beiseitezulegen und Fakten zu liefern.

Hier die wichtigsten Kürzel im Überblick:

ppa.: per procura autoritate – darf nur verwendet werden, wenn eine
Prokura offiziell erteilt und im Handelsregister eingetragen wurde.
i.V.: in Vertretung – wird verwendet, wenn jemand mit einer
Einzelvollmacht oder Handlungsvollmacht auftritt. Nicht
eintragungsbedürftig, aber dennoch rechtlich bindend.
i.A.: im Auftrag – die schwächste Form der Vertretung. Wird oft von
Sachbearbeitern oder Assistenten genutzt, die im Rahmen ihrer
dienstlichen Aufgaben handeln.

Die Unterschiede sind nicht nur kosmetischer Natur, sondern juristisch
hochbrisant. Wer „ppa.“ schreibt, ohne dazu berechtigt zu sein, handelt im
schlimmsten Fall als Vertreter ohne Vertretungsmacht – mit persönlichen
Haftungsrisiken. „i.V.“ ist flexibler, aber auch hier muss klar sein, dass
eine entsprechende Vollmacht vorliegt. Und auch „i.A.“ schützt nicht vor
einer Abmahnung, wenn dadurch der Eindruck entsteht, jemand handle mit mehr
Befugnissen, als er tatsächlich hat.

Wichtig: Die Kürzel müssen unmittelbar vor die Unterschrift gesetzt werden.
Ein „ppa.“ auf dem Briefkopf reicht nicht. Und nein, auch nicht in der E-
Mail-Signatur. Wer rechtssicher arbeiten will, muss die Spielregeln kennen –
und einhalten.



Wie du rechtssicher mit
Prokura unterschreibst – und
was du vermeiden musst
Die korrekte Verwendung der „per procura“-Abkürzung ist mehr als ein netter
Zusatz auf dem Briefpapier. Sie entscheidet darüber, ob du im Namen des
Unternehmens handeln darfst – oder ob du dich gerade in die persönliche
Haftung manövrierst. Und genau deshalb ist es so wichtig, zu wissen, wie man
mit einer Prokura umgeht.

Hier die goldenen Regeln für die Verwendung von „ppa.“:

Die Prokura muss schriftlich erteilt werden – idealerweise durch die
Geschäftsführung oder den Vorstand.
Sie ist eintragungspflichtig im Handelsregister (§ 53 HGB). Ohne
Eintragung keine Wirksamkeit nach außen.
Die Prokura darf nicht eingeschränkt werden – weder in Bezug auf
bestimmte Geschäfte noch auf einzelne Vertragspartner.
Die Unterschrift muss klar lesbar sein, mit dem Zusatz „ppa.“
unmittelbar davor.
Die Verwendung in digitalen Signaturen ist zulässig – aber auch hier
gilt: Nur wer eingetragen ist, darf „ppa.“ verwenden.

Was du vermeiden solltest? Alles, was nach „Ich tu mal so als ob“ aussieht.
Das Verwenden von „ppa.“ ohne Eintragung ist nicht nur unseriös, sondern kann
auch als Urkundenfälschung gewertet werden. Und ja, das ist strafbar. Auch
das Verwischen der Grenzen zwischen „i.V.“ und „ppa.“ ist gefährlich – denn
wer sich zu viel anmaßt, darf auch die Konsequenzen tragen.

Fazit: Wer „ppa.“ schreibt, trägt Verantwortung – und zwar nicht nur für die
Tinte auf dem Papier, sondern für die gesamten rechtlichen Folgen des
Geschäfts. Also: Augen auf beim Kürzelgebrauch.

Prokura erteilen, eintragen,
entziehen – der technische
Ablauf im Überblick
Die Erteilung einer Prokura ist kein spontaner Verwaltungsakt, sondern ein
klar geregelter Prozess. Wer glaubt, dass eine mündliche Vereinbarung reicht,
lebt im juristischen Neandertal. Hier geht’s um rechtliche Verbindlichkeit,
Handelsregistereinträge und dokumentierte Befugnisse.

So läuft die Prokura-Erteilung korrekt ab:



Beschlussfassung: Die Geschäftsführung oder der Vorstand beschließt1.
schriftlich die Erteilung der Prokura an eine bestimmte Person.
Dokumentation: Der Beschluss wird protokolliert und unterzeichnet. Meist2.
erfolgt zusätzlich eine Information an die Belegschaft.
Handelsregistereintrag: Die Erteilung der Prokura wird beim zuständigen3.
Registergericht angemeldet. Dazu wird das entsprechende Formular
ausgefüllt und von einem Notar beglaubigt.
Eintragung: Nach Prüfung erfolgt die Eintragung im Handelsregister. Erst4.
ab diesem Moment ist die Prokura nach außen wirksam.
Dauerhafte Dokumentation: Die Unterlagen bleiben Teil der5.
Unternehmensakten – für Nachweise, Prüfungen und rechtliche Absicherung.

Und was ist mit dem Entzug der Prokura? Auch das ist geregelt. Die Abberufung
erfolgt durch schriftliche Erklärung der Geschäftsführung, ebenfalls mit
Eintragung im Handelsregister. Wichtig: Die Prokura endet nicht automatisch
mit dem Ausscheiden aus dem Unternehmen. Ohne offiziellen Widerruf bleibt sie
bestehen – mit allen Konsequenzen.

Wer also glaubt, ein „ppa.“ sei nur ein Kürzel, sollte sich dringend mit dem
Handelsregister vertraut machen. Denn hier wird entschieden, wer wirklich
unterschreiben darf – und wer nicht.

Checkliste: So richtest du
rechtssichere Signaturprozesse
im Unternehmen ein
Viele Unternehmen haben keinen Plan, wer eigentlich was unterschreiben darf.
Das Ergebnis: Chaos, Haftungsrisiken und peinliche Rückrufe von Verträgen.
Zeit, das zu ändern. Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung stellst du
deine Signaturprozesse rechtssicher auf:

Bestandsaufnahme: Wer unterschreibt aktuell mit welchem Kürzel? Gibt es1.
offizielle Vollmachten oder Prokura-Einträge?
Vollmachten definieren: Lege klar fest, wer welche Geschäftsarten2.
unterschreiben darf – mit oder ohne Prokura.
Dokumentation: Erstelle für jede Vollmacht ein offizielles Dokument –3.
mit Datum, Umfang und Unterschrift der Geschäftsführung.
Eintragungspflicht prüfen: Muss die Vollmacht ins Handelsregister? Wenn4.
ja, Notar und Anmeldung organisieren.
Schulung: Sensibilisiere alle Mitarbeitenden, die unterschreiben –5.
insbesondere für die Unterschiede zwischen „ppa.“, „i.V.“ und „i.A.“
Digitale Signaturen berücksichtigen: Stelle sicher, dass elektronische6.
Signaturen die Kürzel korrekt abbilden – und nicht automatisch generiert
werden.
Regelmäßige Überprüfung: Prüfe alle 6–12 Monate, ob die Vollmachten noch7.
aktuell sind – und ziehe veraltete Berechtigungen zurück.

Mit dieser Checkliste vermeidest du nicht nur rechtliche Fallstricke, sondern



bringst endlich Struktur in ein Thema, das zu oft stiefmütterlich behandelt
wird. Denn Signaturprozesse sind kein Verwaltungsballast – sie sind Teil
deiner rechtlichen Infrastruktur.

Fazit: Wer unterschreibt,
trägt Verantwortung – und zwar
nicht zu knapp
Die Abkürzung „per procura“ ist kein stilistisches Relikt aus der
Schreibmaschinen-Ära, sondern ein rechtlich hochrelevantes Kürzel mit
konkreten Folgen. Wer sie verwendet, signalisiert: Ich habe die Macht – und
ich weiß, was ich tue. Oder zumindest sollte er das. Denn die rechtlichen
Konsequenzen bei falscher Verwendung sind real, unangenehm und oft teuer.

In Zeiten von digitaler Transformation und Remote Work wird die rechtssichere
Signatur immer wichtiger – und gleichzeitig komplizierter. Wer hier
schludert, riskiert nicht nur peinliche Rückfragen, sondern im schlimmsten
Fall persönliche Haftung. Also: Kürzel richtig setzen, Prozesse
dokumentieren, Vollmachten prüfen. Alles andere ist bestenfalls fahrlässig –
und schlimmstenfalls geschäftsschädigend. Willkommen im Club der Profis.
Willkommen bei 404.


